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Wien, am 14. April 2016 

 

Der Abgeordnete zum Nationalrat Nikolaus Scherak, Kolleginnen und Kollegen haben am 

19. Februar 2016 unter der Zahl 8210/J an mich eine schriftliche parlamentarische Anfrage 

betreffend „Erfassung und Speicherung von Fingerabdrücken von Flüchtlingen, welche 

keinen Asylantrag in Österreich stellen“ gerichtet. 

 

Diese Anfrage beantworte ich nach den mir vorliegenden Informationen wie folgt: 

 

Zu Frage 1: 

Nein. 

 

Zu Frage 2: 

Für Personen, die beim illegalen Überschreiten der Grenze eines Mitgliedstaates 

aufgegriffen und nicht zurückgewiesen werden, ist nach der EURODAC-VO [VO (EU) Nr. 

603/2013] an der Binnengrenze - im Gegensatz zu Personen, die einen Antrag auf 

internationalen Schutz stellen - eine Erfassung und Speicherung der Fingerabdrücke nicht 

vorgesehen. 

 

Zu Frage 3: 

In diesem Zusammenhang erfasste Fingerabdrücke werden mit den nationalen Datenbanken 

(AFIS) abgeglichen.  
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Zu den Frage 4 und 5: 

Nach der geltenden Regelung richtet sich die Erfassung und Speicherung von 

personenbezogenen Daten bzw. deren Abgleich mit Datenbanken im Zusammenhang mit 

der Einreise bzw. Zurückweisung von Fremden nach unterschiedlichen Regelungen im 

Fremdenpolizeigesetz (FPG) und GrekoG: 

 

Gemäß § 12a Abs. 2 GrekoG richtet sich die Identitätsfeststellung im Rahmen der 

Grenzkontrolle nach § 35 Sicherheitspolizeigesetz (SPG) und enthält das Erfassen der 

Namen, des Geburtsdatums und der Wohnanschrift eines Menschen in dessen 

Anwesenheit. Zudem ist es nach § 12a Abs. 3 Z 2 GrekoG im Rahmen der Grenzkontrolle 

zulässig, die Identität des Inhabers eines Reisedokuments oder Visums, sofern begründete 

Zweifel an dieser bestehen, durch Vergleich der auf dem Datenträger, im Visa-

Informationssystem (VIS) oder einer anderen zentralen Datenanwendung gespeicherten 

biometrischen Daten, mit Ausnahme der DNA, mit den direkt verfügbaren, abgleichbaren 

Merkmalen der zu kontrollierenden Person zu überprüfen. In weiterer Folge ist in diesen 

Fällen eine (auch längerfristige) Speicherung dieser Daten – inklusive Lichtbild und 

Papillarlinienabdrücke – im Rahmen des § 15 Abs. 1 Z 3 GrekoG möglich. 

 

Werden die in § 15 FPG bzw. Art. 5 der Verordnung (EG) Nr. 562/2006 über einen 

Gemeinschaftskodex für das Überschreiten der Grenzen durch Personen (Schengener 

Grenzkodex - SGK) vorgesehenen Einreisevoraussetzungen nicht erfüllt, ist grundsätzlich 

eine Zurückweisung gem. § 41 Abs. 2 FPG vorgesehen (sofern nicht die Einreise aus 

humanitären Gründen gemäß Art 5 Abs. 4 lit. c SGK gestattet wird) und richtet sich in diesen 

Fällen die Erfassung von personenbezogenen bzw. erkennungsdienstlichen Daten im Sinne 

des § 2 Abs. 5 Z 4 FPG (erkennungsdienstlichen Daten: Lichtbilder, Papillarlinienabdrücke, 

äußerliche körperliche Merkmale und die Unterschrift) und deren Speicherung nach § 99 iVm 

§ 104 FPG. 

 

Angesichts dieser unterschiedlichen Regelungen ist es angebracht, nunmehr für alle 

Fallkonstellationen bei der Einreise nach Österreich den Umfang der Identitätsfeststellung, 

den Abgleich mit den Datenbanken und die Speicherung einheitlich festzulegen. 

 

Hierzu wurde bereits ein Initiativantrag im Parlament eingebracht. 

 

 

Mag.a Johanna Mikl-Leitner 
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